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RS OGH 1979/9/11 5Ob660/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1979

Norm

JN §55

ZPO §227 II

ZPO §448 b

ZPO §448 c

ZPO §517

Rechtssatz

Wenn es auf Grund einer fehlerhaft funktionierenden Alarmanlage zu zahlreichen Polizeieinsätzen kommt, ist die

fehlerhafte Funktion eine einheitliche Ursache für dadurch entstandene Kosten, stehen in tatsächlichem

Zusammenhang und müssen zusammengerechnet werden.
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